
Stadtverwaltung Lindau (Bodensee) Jahrgang 2016

Niederschrift

über die 10. Sitzung des Stadtrates

vom 28. September 2016

ö8. Beratunasaeaenstand: Bebauungsplan Nr. 56 „Mädchengymnasium",
5. Änderung „Wohnbebauung nördlicher Steg
mühlenweg": Beschluss zur Aufstellung und
Beschluss zur förmlichen Beteiligung gem. §§ 3
(2) und 4 (2) BauGB

AZ: 6102

Berichterstatterinnen: Nadine Riel, Abteilung Stadtplanung
Frau Haas, Büro für Stadtplanung
Zint & Häußler GmbH

Die beiden Berichterstatterinnen gehen anhand der Sitzunasvorlaoe sowie der beiliegenden
Präsentation auf den Sachverhalt ein.

Stadtrat U. Kaiser spricht sich dafür aus, den Streifen zwischen Schulareal und Wohn
bebauung als Trennstreifen beizubehalten.

Stadtrat Eschbaumer erkundigt sich nach dem auf dem Parkplatz des Valentin-
Heider-Gymnasiums stattfindenden Oktoberfest.

Herr K o s c h k a, Abteilung Stadtplanung, entgegnet, dass es aufgrund der südlichen
Wegorientierung hierzu keinerlei Problemen kommen wird.

Der Leiter der Abteilung Stadtplanung, Herr H e r r I i n g, ergänzt, dass es sich beim Ok
toberfest um ein seltenes Ereignis handle und aus baurechtlicher Sicht keine Beeinträchti
gungen zu erwarten seien.

Beschluss

Nach kurzer Diskussion fasst der Stadtrat mit 16:14 Stimmen folgende Beschlüsse:

1. Der Stadtrat beschließt die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 56 "Mädchengymnasi
um", 5. Änderung 'Wohnbebauung nördlicher Stegmühlenweg".

2. Der Stadtrat billigt den Entwurf des Bebauungsplans Nr. 56 "Mädchengymnasium",
5. Änderung 'Wohnbebauung nördlicher Stegmühlenweg" mit Stand 07.09.2016.



3. Der Stadtrat beschließt die öffentliche Auslegung des Bebauungsplans gemäß § 3 Abs.
2 BauGB sowie parallel dazu die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffent
licher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB.

II. An die Fraktionen

III. An das Amt 60 z.K.u.w.V.

IV. Zum Akt

Lindau, 7. Oktober 2016

Dr. Gerhard Ecker

Oberbürgermeister
lirgit Russ
'rotokollführerin
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öffentliche Sitzung

Betreff: Sachverhait in der Anlage
Bebauungsplan Nr. 56 "Mädchengymnasium", 5. Änderung "Wohnbebauung nördlicher
Stegmühlenweg"
- Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplans gem. § 2 Abs. 1 BauGB
- Beschluss zur Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB
- Beschluss zur Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange
gem. § 4 Abs. 2 BauGB

Beschluss-Vorschlag:
1. Der Stadtrat beschließt die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 56 "Mädchengymnasium",

5. Änderung, "Wohnbebauung nördlicher Stegmühlenweg".

2. Der Stadtrat billigt den Entwurf des Bebauungsplans Nr. 56 "Mädchengymnasium", 5. Änderung,
"Wohnbbebauung nördlicher Stegmühlenweg" mit Stand vom 07.09.2016.

3. Der Stadtrat beschließt die öffentliche Auslegung des Bebauungsplans gemäß § 3 Abs. 2 BauGB
sowie parallel dazu die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß
§ 4 Abs. 2 BauGB

einmalig laufend
Finanzielle Auswirkungen:

Mittel stehen zur Verfügung Haushaltsstelle

Unterldhrift

1. Original-Ausfertigung zurück an federführendes Amt fKopiervorIaqel



Dem Stadtrat in seiner öffentlichen Sitzung am 28.09.2016 vorgelegt

Betr: Bebauungsplan Nr. 56 "Mädchengymnasium", 5. Änderung "Wohnbe
bauung nördlicher Stegmühlenweg"

Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplans gem. § 2 Abs. 1 BauGB
Beschluss zur Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB
Beschluss zur Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange
gem. § 4 Abs. 2 BauGB

Anlagen;

Anlage 1: Bebauungsplan Nr. 56 "Mädchengymnasium", 5. Änderung, "Wohnbebau-
ung nördlicher Stegmühlenweg"
mit Stand vom 07.09.2016 im DIN A4-Format

Anlage 2: Begründung mit Stand v. 07.09.2016
Anlage 3: Artenschutzrechtliche Relevanzprüfung v. Juni 2016
Anlage 4: Schalltechnische Untersuchung vom 01.07.2016
Anlage 5 Schalltechnische Stellungnahme vom 07.09.2016

SACHVERHALT

1. Anlass zur Aufstellung eines Bebauungsplans, Ziel und Zweck der Planung
2. Planungsrechtliche Vorgaben

3. Angaben zum Bestand

4. Art der Verfahrensbearbeitung

5. Festsetzungen des Bebauungsplanes

6. Beschlussvorschlag

1. Anlass zur Aufstellung eines Bebauungsplans, Ziel und Zweck der
Planung

In der Stadt Lindau herrscht eine große Nachfrage an Wohnraum. Um den örtlichen Bedarf an
Wohnraum in Teilen decken zu können, plant die Große Kreisstadt Lindau, auf Antrag des Land
kreises, im Bereich südwestlich des Valentin-Heider-Gymnasium eine Nachverdichtung mit Einfa
milienhäusern im Bestand durchzuführen. Bei der Entwicklung neuer Bauflächen ist die Stadt
Lindau bestrebt vorrangig Innen- vor Außenentwicklung zu betreiben. Unter wirtschaftlicher Aus
nutzung der vorhandenen Infrastruktur, sollen auf dem Flurstück Nr. 219 fünf Einfamilienhaus
grundstücke, mit Grundstücksgrößen von ca. 470 m^ bis 508 m^ entstehen.

Mit den im Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen zu Art und Maß der baulichen Nutzung, wird
eine dem wohnbaulichen Umfeld entsprechend, städtebaulich verträgliche Entwicklung gewährleis-



2. Planungsrechtliche Vorgaben
Der Änderungsbereich liegt innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 56 "Mäd
chengymnasium". Dieser setzt für den Änderungsumgriff eine Fläche für Gemeinbedarf mit der
Zweckbestimmung Schule, sowie eine Grünfläche fest. Um auf dem Flurstück Nr. 219 die pla
nungsrechtliche Voraussetzung für eine wohnbauliche Entwicklung zu ermöglichen, ist der Bebau
ungsplan Nr. 56 "Mädchengymnasium" zu ändern.

Da der Flächennutzungsplan für den Änderungsbereich eine Fläche für den Gemeinbedarf dar
stellt, ist dieser im Wege der Berichtigung (§ 13 a Abs. 2 Nr. 2 BauGB) anzupassen.

3. Angaben zum Bestand
Das Plangebiet liegt im Stadtteil Aeschach, nordwestlich der Ludwig-Kick-Straße.

Der südöstliche Teilbereich des Geltungsbereiches ist aktuell bebaut. In den Gebäuden war in der
Vergangenheit die Energieberatung ansässig, inzwischen werden die Gebäude durch die Caritas
genutzt.

Südlich, zwischen Geltungsbereich und Ludwig-Kick-Straße befindet sich ein Verkehrsübungs
platz, der nicht Bestandteil der Bebauungsplanänderung ist und im Bestand erhalten bleibt. Der
nordwestliche Teilbereich des Plangebietes wird unter anderem gärtnerisch genutzt. Im gesamten
Änderungsbereich lassen sich durch Sukzession entstandene Baum- und Strauchbestände finden.
Östlich grenzen die Schulgebäude und das Gelände des Valentin-Heider-Gymnasium des Land
kreises, mit umliegender, bewachsener Grünflächen an den Geltungsbereich an. Im Westen

schließt die öffentliche Straßenverkehrsfläche "Stegmühlenweg", sowie darüber hinaus ein Wohn

gebiet an den Änderungsumgriff an. Im Norden grenzt das Plangebiet an Obstbaumplantagen. Das
wohnbauliche Umfeld ist überwiegend durch die meist 2-geschossige Einfamilienhausbebauung
und einer Satteldachausbildung geprägt.

Das Plangebiet umfasst das Flurstück Nr. 219, 220 (Teilbereich) der Gemarkung Lindau und weist
eine Größe von ca. 2.762 m^ auf.

4. Art der Verfahrensbearbeitung
4.1 Vorgaben des § 13a BauGB
Der Bebauungsplan wird gemäß §13a BauGB als Bebauungsplan der Innenentwicklung, im be
schleunigten Verfahren durchgeführt. Der Geltungsbereich umfasst 2.762 m^
Gemäß § 13a Abs. 1 BauGB kann ein Bebauungsplan „...für die Wiedernutzbarmachung von Flä
chen, für die Nachverdichtung oder andere Maßnahmen der Innenentwicklung" im beschleunigten
Verfahren aufgestellt werden.
Voraussetzungen für das beschleunigte Verfahren sind u.a., dass die festgesetzte Grundfläche im
Bebauungsplan gem. § 13a Abs. 1 Nr. 1 BauGB weniger als 20.000 m^ aufweist und gem. § 13a
Abs. 1 Nr. 2 BauGB keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buch
stabe b genannten Schutzgüter bestehen.

Werden die Voraussetzungen für die Anwendung des beschleunigten Verfahrens erfüllt, gelten
gem. § 13a Abs. 2 BauGB die Vorschriften des Vereinfachten Verfahrens gem. § 13 BauGB.
Im Vereinfachten Verfahren wird gem. § 13 Abs. 3 BauGB von der Umweltprüfung nach § 2 bzw.
vom Umweltbericht gem. § 2a BauGB abgesehen. Im Weiteren gelten in den Fällen des Absatzes
1 Satz 2 Nr. 1 Eingriffe, die aufgrund der Aufstellung des Bebauungsplanes zu erwarten sind, als
im Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 5 BauGB vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig.

4.2 Begründung für die Anwendung § 13a BauGB
Der Geltungsbereich liegt im Stadtteil Aeschach nordwestlich der Ludwig-Kick-Straße, südwestlich
des Valentin-Heider-Gymnasium. Die Fläche weist Bestandgebäude, die von der Caritas genutzt



werden, sowie eine teilweise gärtnerische Nutzung mit naturnahen Strauch- und Baumbeständen
auf. Der Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst eine Fläche von rund 2.762 m^ Durch die
Nachverdichtung innerhalb des Siedlungskörpers, stellt das Vorhaben damit eindeutig eine Maß
nahme der Innenentwicklung dar. Auch bleibt das Vorhaben weit unter der im § 13a Abs.1 Nr. 1
BauGB vorgegebenen Flächenobergrenze von 20.000 m^
Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b BauGB genannten
Schutzgüter können unter Berücksichtigung der artenschutzrechtlichen Maßnahmen (Einhaltung
der Rodungszeiten) nicht festgestellt werden.

Im Ergebnis sind die Voraussetzungen für die Anwendung des § 13a BauGB für den Bebauungs
plan Nr. 56 Mädchengymnasium", 5. Änderung, „Wohnbebauung nördlicher Stegmühlen weg" ge
geben.

5. Festsetzungen des Bebauungsplanes
Mit der Bebauungsplanänderung sind folgende Festsetzungen vorgesehen;

Art der baulichen Nutzung:

Maß der baulichen Nutzung:

Bauweise:

Allgemeines Wohngebiet gemäß § 4 BauNVO mit der
Einschränkung, dass innerhalb des Geltungsberei
ches nur Wohngebäude, sowie Anlagen für kulturelle
und soziale Zwecke zulässig sind.

Die der Versorgung des Gebietes dienenden Läden,
Schank- und Speisewirtschaften, Anlagen für kirchli
che, gesundheitliche und sportliche Zwecke, nicht
störende Handwerksbetriebe, sonstige nicht störende
Gewerbebetriebe, Anlagen für Verwaltungen, Gar
tenbaubetriebe sowie Tankstellen sind nicht zulässig.

Der mit einem Geh- Fahr- und Leitungsrecht belegte
Bereich wird im Bestand als Gemeinbedarfsfläche für
das Valentin-Heider-Gymnasium festgesetzt.

Zulässige Grundflächenzahl (GRZ) 0,4

Höhe der baulichen Anlagen OK max 8,50 m incl.
Dachaufbauten. Bezugspunkt ist der angrenzende
Stegmühlenweg bzw. die Geh- und Fahrrechtsfläche.

offene Bauweise; modifiziert, die Hauptgebäudelänge
darf 16,0 m nicht überschreiten.

Grünordnung

Wohnungsanzahl / Stellplätze

Immissionsschutz

Pflanzmaßnahmen auf den Grundstücken O'e 300 m^
Grundstücksfläche ist ein standortgerechter Laub
baum zu pflanzen). Pflanzgebot am nördlichen Rand
des Geltungsbereiches als Ortsrandeingrünung.

Pro Wohngebäude ist 1 Wohneinheit zulässig.

Garagen und Stellplätze sind auf dem jeweiligen
Baugrundstück nachzuweisen.

Innerhalb der 40 dB(A)-lsophone dürfen sich keine
Offenbare Fenster für schutzbedürftige Räume im Sinne
der TA Lärm an den Ost- und Südfassaden befinden.
Offenbare Fenster von schutzbedürftigen Räumen sind an
den Ost- und Südfassaden nur dann zulässig wenn durch



geeignete vorgelagerte Baumaßnahmen der Beurtei
lungspegel vor dem Fenster des schutzbedürftigen Rau
mes um min. 10 dB(A) reduziert wird.

6. BESCHLUSSVORSCHLAG

1. Der Stadtrat beschließt die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 56 "Mädchengymnasium", 5
Änderung," Wohnbebauung nördlicher Stegmühlenweg".

2. Der Stadtrat billigt den Entwurf des Bebauungsplans Nr. 56 "Mädchengymnasium", 5. Ände
rung, "Wohnbebauung nördlicher Stegmühlenweg" mit Stand 07.09.2016.

3. Der Stadtrat beschließt die öffentliche Auslegung des Bebauungsplans gemäß § 3 Abs. 2
BauGB sowie parallel dazu die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher
Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB.

STADTBAl^T^NDAU (B) ,

l

Herrling Riel

(Leiter der Abt. Stadtplanung und Bauordnung) (Abt. Stadtplanung)



O
k
 m
a
x
.
 
=
 8
,
5
0
 m

S
D
.
 W
D

D
N
 2
6
°
 •
 4
2

2
\
u
a

2
1
S
I
2

2
t
«
I
B

Pa
rk

pl
at

z

2
2
V
1

2
M
/
1
B

m
a
x
 
=
 8
,
5
0
 m

W
D

2
6
°
 -
 4
2

2
1
«
/
H

2
1
4
/
n

2
<
s
r
7

2
t
4
/
1
2

2
1
7
/
1
0

St
ad
t 
Li

nd
au

 (
B
)

B
e
b
a
u
u
n
g
s
p
l
a
n
 N
r.
 5
6

M
ä
d
c
h
e
n
g
y
m
n
a
s
l
u
m
"
,
 5
. 
Ä
n
d
e
r
u
n
g
,

"
W
o
h
n
b
e
b
a
u
u
n
g
 n
ör

dl
ic

he
r 
St
eg
mü
hl
en
we
g

Ge
fe
rt
ig
t

B
ü
r
o
 f
ür
 S
ta
dt
pl
an
un
g

Z
i
n
t
 &
 H
a
u
s
i
e
r
 G
m
b
H

8
9
2
3
t
 N
e
u
-
U
l
m

S
t
a
n
d
:
 0
7
,
0
9
.
2
0
1
6

Ka
ta

st
er

sf
an

d 
Ap
ri
l 
2
0
1
5

/
 I

I
M
a
f
t
B
U
b
t
l
e
i



Textliche Festsetzungen zum Bebauungsplan
Nr. 56 "Mädchengymnasium", 5. Änderung,
"Wohnbebauung nördlicher Stegmühlenweg"
Die Stadt Lindau (B) erlässt auf der Grundlage von

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBI. I 3,2414) zuletzt
geändert durch Art. 6 des Gesetzes vom 20.10.2015 (BGBI. I 8,1722)

Baunutzungsverordnung (BauNVO) In der Fassung der Bekanntmachung vom 23.01.1990 (BGBI. I 8.132)
zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 11.06.2013 (BGBI. i 8.1548)

Bayerische Bauordnung (BayBO) In der Fassung der Bekanntm, vom 14.08.2007 (GVBI 8. 588, BayRS
2132-1-1) zuletzt geändert durch das Gesetz vom 17.11.2014 (GVBI 8.478)

Planzeichenverordnung (PlanzVO) In der Fassung der Bekanntmachung vom 18.12.1990 (BGB!. 1991 I
S. 58) zuletzt geändert durch Art, 2 des Gesetzes vom 22.07.2011 (BGBI,1509)

Gemeindeverordnung für den Freistaat Bayern (GO) In der Fassung vom 22, 08.1998 (GVBI. I 8. 796. BayR8
2020-1-1-1) zuletzt geändert Art, 9a Abs. 2 vom 22.12.2015 (GVBI 8. 458)

1. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

(§ 9 BauGB und BauNVO)

1.1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG

(§9 Abs, 1 Nr. 1 BauGB I.V.m. §§ 1-15 BauNVO)

1.1.1. WA

1.1.1.1. Zulässig sind;
-Wohngebäude
- Anlagen für kulturelle und soziale Zwecke

1.1.1.2. Nicht zulässig sind:
-die der Versorgung des Gebietes dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften
- Anlagen für kirchliche, gesundheitliche und sportliche Zwecke
- nicht störende Handwerksbetriebe

1.1.1.3. Die gemäß § 4 Abs. 3 BauNVO aufgeführten Ausnahmen sind nicht zulässig.

1.1.1.4. Gemeinbedarfsfläche für das Valentln-Helder-Gymnaslum
Zweckbestimmung: Schule

1.2. MAß DER BAULICHEN NUTZUNG

(§ 9 Abs, 1 Nr. 1 BauGB I.V.m, §§ 16 - 21a BauNVO)

1.2.1. 0,4 Grundflächenzahl (GRZ)

1.2.1.1. Im Bereich des WA darf die zulässige GRZ von 0,4 für Wege. Zufahrten, untergeordnete Nebengebäude
und Garagen gem. § 19 Abs. 4 BauNVO bis zu einer GRZ von 0,6 überschritten werden.

1.2.2, OK max.= 8,50 m Höhe der baulichen Anlage als Höchstpunkt In Metern, incl. Dachaufbauten.
(PV-Anlagen, Solaranlagen, etc,) (§ 16 Abs. 2 BauNVO)

1.2.2,1. Die Gebäudeoberkante (OK) wird als relatives Maß zum Bezugspunkt definiert,
Bezugspunkt Grundstücke 1 - 3; ist die fertige Decke der angrenzenden, öffentlichen Verkehrsfläche.
Bezugspunkt Grundstücke 4 und 5 Ist die angrenzenden Geh- und Fahrrechtsfläche.
Ermittlungsgrundlage Ist der nächstllegende Punkt der angrenzenden Verkehrsfläche/Geh- und Fahrrecht
Im Bereich des jev/elllgen Grundstückes, gemessen In der Mitte des jeweiligen Gebäudes.



1.3. BAUWEISE

{§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 BauNVO)

1.3.1, o offene Bauweise; die Länge von Hauptgebäuden darf max. 16,00 m betragen

1.3.2. c Nur Einzelhäuser zulässig (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 Abs. 2 BauNVO)

1.4. ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHE
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 BauNVO)

1.4.1. iiiiw Baugrenzen

1.5. STELLUNG DER BAULICHEN ANLAGEN

1.5.1. ^ Hauptausrichtung für das Dach des Hauptgebäudes,

1.6. ZAHL DER WOHNUNGEN IN WOHNGEBÄUDEN
(§9Abs. 1 Nr. 6 BauGB)

1.6.1. Es ist maximal 1 Wohneinheit pro Wohngebäude zulässig

1.7. FLÄCHEN FÜR GARAGEN UND ÜBERDACHTE STELLPLÄTZE
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 BauNVO)

17,1. ÜStyOA Umgrenzung von Flächen für Garagen und überdachte Stellplätze.
Garagen und überdachte Stellplätze sind nLir innerhalb der überbaubaren
Grundstücksfläche und der hierfür gekennzeichneten Fläche zulässig

1.7.2. Von Garagen ist zu öffentlichen Verkehrsflächen ein Stauraum von 5,00 m einzuhalten. Ausnahmsweise
können geringere Abslände zugelassen werden, sofern verkehrliche Gründe dem nicht entgegenstehen.

1.7.3. Private Stellplätze sowie Zufahrten zu Garagen und Stellplätze sind in versickerungsfähigem Bodenmaterial
herzustellen. Dabei kann z.B. offenpohges Betonpflaster. Rflasterrasen, humusverfugtes Pflaster oder ein
sonstiger, versickerungsfähiger Belag verwendet werden.

1.8. VERKEHRSFLÄCHEN
{§ 9Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

1.8.1, Straßenverkehrsfläche

1.8.2. Straßenbegrenzungsünie

1.9. GEH- FAHR- UND LEITUNGSRECHTSFLÄCHEN

{§ 9Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

1.9.1. GFLR Geh-Fahr-und Leitungsrecht zugunsten der Anlieger

1.9.2. Das Abstellen von Fahrzeugen ist auf den Flächen des Geh- und Fahrrechts grundsätzlich unzulässig.



1.10.

1.10.1.

ANPFLANZEN VON BÄUMEN UND STRÄUCHER
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a) und b) BauGB)

Pfg.
Flächiges Pflanzgebot gemäß Eintrag in der Planzeichnung.
Zu pflanzende Arten gemäß Artenliste 1

1.10.2. Je volle 300 m^ Grundstücksfläche ist auf den privaten Grundstücken ein standortgerechter
Laubbaum der Artenliste 1 zu pflanzen.

1.10.3. Artenlisten 1

Artenliste 1 - Bäume

Pflanzgröße; StU mind. 14-16, 3xv

Acer campestre
Acer platanoldes
Carplnus betulus
Prunus avium

Tilia cordata

Sorbus intermedia

Quercus robur

Juglans regia

- Feldahorn

- Spitzahorn
- Hainbuche

- Vogelkirsche
- \A/interlinde

- Mehlbeere

- Stieleiche

- Walnussbaum

Artenliste 2 - Sträucher

Pflanzgröße: 100-150, 3xv

Cornus sanguinea
Corylus avellana
Eucnymus europaeus
Ligustrum vulgäre
Lonicera xylosteum
Prunus spinosa
Rhamnus frangula
Rosa canina

Sambucus nigra
Viburnum lantana

Ribes nigrum
Sambucus nigra

- Hartriegel
- Haselnuss

- Pfaffenhütchen

- Liguster
- Heckenkirsche

- Schlehe

- Faulbaum

- Hundsrose

- Schwarzer Holunder

- Wolliger Schneeball
- Schwarzer Johannisbeere

- Schwarzer Holunder

1.11. ARTENSCHUTZ

1.11.1. Vermeidungsmaßnahmen zum Schutz vorkommender Arten.
- Baum- und Heckenrodungen dürfen nur außerhalb der Vogelschutzzeit {Schutzzelt Ist von 01.
März bis 30. September), zwischen Oktober und Februar stattfinden.

- Vor einem Abriss der Bestandsgebäude muss eine genaue Überprüfung auf ein Fledermaus
vorkommen stattfinden.

1.12. IMMISSIONSSCHUTZ

Zum Schutz gegen gegen schädliche Umwelteinwirkungen Im Sinne des Bundes- immissionsschutzgesetztes
wurde durch die BEKON Lärmschutz & Akustik GmbH eine schailtechnsiche Untersuchung ( Bericht LA16-
169-GOI.docx vom 01.07.2016, ergänzende Stellungnahme LA16-169-G02-02.docx vom 07.09.2016)
durchgeführt.

1.12.1 Isophone

1.12.2. - Innerhalb der 40 dB(A)-lsophone dürfen sich an den Ost- und Südfassaden keine Offenbare Fenster für
schutzbedürftige Räume im Sinne der TA Lärm (Wohnräume, einschließlich Wohndielen. Schlafräume,
einschließlich Übernachtungsräume. Büros usw.) befinden.

- Offenbare Fenster von schutzbedürftigen Räumen im Sinne der TA Lärm sind an den Ost- und
Südfassaden nur dann zulässig, wenn durch eine geeignete vorgelagerte Baumaßnahme (z.B.
Laubengang, vorgehängte Glasfassade, Wintergärten usw.) der Beurteilungspegei von dem Fenster des
schutzbedürftigen Raumes um mindestens 10 dB(A) reduziert wird. Durch die vorgelagerte
Baumaßnahme darf kein neuer schutzbedürftiger Raum im Sinne der TA Lärm entstehen.

1.13.

1.13.1.

SONSTIGE FESTSETZUNGEN

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes
(§ 9 Abs. 7 BauGB)



1.14. NUTZUNGSSCHABLONE

Art der baulichen Nutzung

Grundflächenzahl Bauweise Füllschema der
Nutzungsschablone

Gebäudeoberkante maximal

2. ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN
(Art. 81 BayBO)

2.1. DACHGESTALTUNG

^  Es sind nur Sattel- und Walmdächer mit einer Dachneigung
'  von 26° bis maximal 42° zulässig.

2.1.2. Flächige Anlagen zur Energiegewinnung {Solaranlagen, PV-Anlagen) sind generell zulässig.
Sie müssen die Dachneigung der zugehörigen Dachfläche aufnehmen und dürfen in ihrer Höhenlage
die maximal zulässige Gebäudeoberkante (OK) nicht überschreiten.

2.1.3. Dachaufbauten in Form von Schleppgauben, Satteldachgauben und Zwerchgauben sind zulässig.
Unterschiedliche Formen von Dachgauben dürfen nicht gleichzeitig auf einem Gebäude errichtet werden.
Die Dachaufbauten einschließlich Dachfenster und Anlagen zur Energiegewinnung müssen einen
Mindestabstand von 1,50 m zur giebelseitigen Außenkante aufweisen.

2.2. ABSTANDSFLÄCHEN

2.2.1. Für die Abstandsfläche gilt Art. 6 Abs. 4 und 5 der Bayerischen Bauordnung (BayBO)

2.3. FREIFLÄCHENGESTALTUNG DES BAUGRUNDSTÜCKS

2.3.1. Die nicht überbauten Grundstücksflächen sind gärtnerisch zu gestalten und zu bepflanzen.

2.4. EINFRIEDUNGEN

2.4.1. Die Höhe der Einfriedungen darf max. 1,0 m betragen.

2.4.2. Einfriedungen dürfen zvwschen den Grundstücken nur als hinterpflanzte Einzäunung in transparenten
Materialien oder als geschnittene Hecke hergesteilt werden. Die Einfriedungen sind kleintiergängig und
ohne Sockel auszuführen.

2.5. GELÄNDEMODELLIERUNG

2.5.1. Aufschüttungen und Abgrabungen sind unter Berücksichtigung des Geländeverhältnisses des
Nachbargrundstücks und der Erschließungssituation bis zu einer Höhe von 0,50 m gegenüber
dem natürlichen Gelände zulässig.

3. HINWEISE

16 bestehende Bebauung

2 2 bestehende Bebauung innerhalb des Geltungsbereiches.
Bei Neubebauung des Grundstückes Nr. 1 ist der gekennzeichnete Gebäudeteil
abzubrechen.

3,3. vorgeschlagene Grundstücksgrenze



3.4, 866/2 Flurstücksgrenzen und Flurstücksnummern

1
3.5. gpg ̂^2 Grundstücksnummer und Grundstücksgröße in

3.6. NIEDERSCHLAGSWASSER

Gesammeltes Niederschlagswasser aus Dachflächen, Pkw-Stellplätzen sowie privaten Hof- und Ver-
kehrsflächen ist vorrangig flächenhaft über eine geeignete bewachsene Oberbodenschicht (z.B. über
eine Mulde) in den Untergrund zu versickern. Sollte dies aufgrund der Untergrundverhältnisse nur mit
unverhältnismäßigem Aufwand möglich sein, so ist durch Rückhaltung dafür zu sorgen, dass der Ab-
fluss auf den derzeitigen Wert ohne Versiegelung gepuffert wird. Die fachlichen Anforderungen der
Niederschlagswasserfreistellungsverordnung (NWFreiV), die Technischen Regeln zum schadlosen
Einleiten von gesammeltem Niederschlagswasser in das Grundwasser (TRENGW), das ATV Arbeits
blatt A138 "Bau und Bemessung von Anlagen zur dezentralen Versickerung von nicht schädlich verun
reinigtem Niederschlagswasser" sowie das ATV-Merkblatt M 153 "Handlungsempfehlungen zum Um
gang mit Regenwasser" sind bei der Errichtung von Sickeranlagen zu beachten.

Zur Vermeidung von weitergehenden Behandlungsmaßnahmen des anfallenden Oberflächenwassers
vor der Versickerung ist auf Dach und Fassadenbekleidungen aus unbeschichteten Metallen wie z.B.
Kupfer, Zink und Blei zu verzichten.

3.7. BODENSCHUTZ (§ 202 BauGB)

Mutterboden, der bei der Errichtung und Änderung baulicher Anlagen sowie bei wesentlichen anderen
Änderungen der Erdoberfläche ausgehoben wird, ist in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Ver
nichtung oder Vergeudung zu schützen.

Fachgerechter Abtrag und Wiederverwertung des Oberbodens. Lagerung des Oberbodens in Mieten
von 2 Metern, bei Lagerung von länger als einem Jahr ist eine fachgerechte Zwischenbegrünung
vorzusehen. Die DIN 19731 ist anzuwenden.

3.8. BODENDENKMÄLER

Bei allen Bodeneingriffen im Planungsgebiet muss damit gerechnet werden, dass man auf Bodendenkmäler
stößt. Der betroffene Personenkreis (Eigentümer oder Besitzer der Grundstücke sowie Unternehmer und
Leiter der Arbeiten) ist schriftlich auf die gesetzlichen Vorschriften zum Auffinden von Bodendenkmälern
nach Art. 8 des Denkmalschutzgesetzes hinzuweisen.

Alle Beobachtungen und Funde (unter anderem auffällige Bodenverfärbungen, Holzreste, Mauern, Metall
gegenstände, Scherben und Knochen) müssen unverzüglich, d.h. ohne schuldhaftes Zögern, dem Bay.
Landesamt für Denkmalpflege (Klosterberg 8, 86672 Thierhaupten, Tel.: 08271/81570, Fax: 08271/815750)
mitgeteilt werden.

Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort sind bis zum Ablauf einer Woche nach der Anzeige un
verändert zu belassen, wenn nicht die Untere Denkmalschutzbehörde die Gegenstände freigibt oder die
Fortsetzung der Arbeiten gestattet.

Eigentümer, dinglich Verfügungsberechtigte und unmittelbare Besitzer eines Grundstückes, auf dem Boden
denkmäler gefunden werden, können verpflichtet werden, die notwendigen Maßnahmen zur sachgerechten
Bergung des Fundgegenstandes sowie zur Klärung der Fundumstände und zur Sicherung weiterer auf dem
Grundstück vorhandener Bodendenkmäler zu dulden.

Aufgefundene Gegenstände sind dem Bayerischen Landesamt für Denkmapflege oder der Denkmalschutz
behörde unverzüglich zur Aufbewahrung zu übergeben, wenn die Gefahr ihres Abhandenkommens besteht.
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A. Städtebaulicher Teil
1. Inhalt des Flächennutzungsplanes

Der Geltungsbereich der Bebauungsplanänderung ist im rechtskräftigen Flächennut
zungsplan der Großen Kreisstadt Lindau als Fläche für den Gemeinbedarf Zweckbe
stimmung Schule dargestellt. Das geplante allgemeine Wohngebiet ist somit nicht aus
dem Flächennutzungsplan entwickelbar. Da der Bebauungsplan als Bebauungsplan
der Innenentwicklung, im beschleunigten Verfahren gemäß § 13 a Abs. 2 BauGB auf
gestellt wird, ist der Flächennutzungsplan im Wege der Berichtigung (§ 13 a Abs. 2 Nr.
2 BauGB) zu ändern.

2. Anlass und Ziel der Planung, Planerfordernis
Um den örtlichen Bedarf an Wohnraum in Teilen decken zu können, plant die Große
Kreisstadt Lindau auf Antrag des Landkreises, im Bereich südwestlich des Valentin-
Heider-Gymnasium eine Nachverdichtung im Bestand durchzuführen. Bestrebt vorran
gig Innen- vor Außenentwicklung zu betreiben, möchte die Stadt Lindau, unter Ausnut
zung der vorhandenen Erschließung, fünf Einfamilienhausgrundstücke auf dem Flur
stück Nr. 219 entwickeln.

Dabei wird das Gebiet als allgemeines Wohngebiet ausgewiesen.

3. Angaben zum Bestand
Der Änderungsbereich liegt innerhalb des Bebauungsplanes Nr. 56 „Mädchengymna
sium" aus dem Jahr 1961. Der ursprüngliche Bebauungsplan setzt neben einer Fläche
für den Gemeinbedarf, Zweckbestimmung Schule, eine öffentliche Grünfläche fest. Die
1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 56 setzt für den westlichen Teilbereich bereits
ein allgemeines Wohngebiet fest, so dass an den jetzigen Änderungsumgriff, im Wes
ten ein allgemeines Wohngebiet mit überwiegender Einfamilienhausbebauung an
grenzt. Die geplante Gebietserweiterung auf dem Flurstück Nr. 219 kann unter wirt
schaftlicher Ausnutzung der bestehenden Straßen und Wege, über die Ludwig-Kick-
Straße und den Stegmühlenweg an das öffentliche Straßennetz angebunden werden.

Der südöstliche Teilbereich des Geltungsbereiches ist bebaut. In den Gebäuden war
in der Vergangenheit die Energieberatung ansässig, inzwischen werden die Gebäude
durch die Caritas genutzt. Bei einer Neubebauung des Grundstückes Nr. 1, soll das
Bestandsgebäude, auch der Gebäudeteil welcher sich auf dem Grundstück des Valen
tin-Heider-Gymnasium des Landkreises befindet, abgebrochen werden.

Südlich, zwischen Geltungsbereich und Ludwig-Kick-Straße befindet sich ein Ver
kehrsübungsplatz, der nicht Bestandteil der Bebauungsplanänderung ist und im Be
stand erhalten bleibt. Der nordwestliche Teilbereich des Plangebietes wird unter ande
rem gärtnerisch genutzt. Im gesamten Änderungsbereich lassen sich durch Sukzession
entstandene Baum- und Strauchbestände finden. Östlich grenzen die Schulgebäude
und das Gelände des Valentin-Heider-Gymnasium des Landkreises, mit umliegender,
bewachsener Grünflächen an den Geltungsbereich an. Im Westen schließt die öffentli
che Straßenverkehrsfläche „Stegmühlenweg", sowie darüber hinaus das allgemeine
Wohngebiet an den Änderungsumgriff an. Im Norden grenzt das Plangebiet an Obst
baumplantagen.

Das Bayerische Landesamt für Umwelt weist für den Planumgriff keinerlei Schutzge
biete oder schützenswerte Biotopbestände aus. Die nächstgelegenen Schutzgebiets
ausweisungen finden sich entlang der Ach. Die gewässerbegleitenden Biotopflächen
und das FFH-Gebiet sind vom Vorhaben nicht berührt und erfahren durch dieses keine

Beeinträchtigung.
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Gemäß dem Informationsdienst Überschwemmungsgefährdete Gebiete, liegt das
Plangebiet innerhalb eines wassersensiblen Bereiches. Überschwemmungsgebiete
sowie Wasserschutzgebiete liegen nicht vor.

Im Weiteren sind innerhalb des Geltungsbereiches sowie im weiteren Umfeld des
Plangebietes keine Boden- und Baudenkmäler vorhanden.

Die genaue Abgrenzung des Änderungsbereiches umfasst das Grundstück Flur Nr.
219 sowie einen Teilbereich des Grundstückes Nr. 220 der Gemarkung Lindau
Der Geltungsbereich weist eine Fläche von rund 2.762 m^ aus.

4. Art der Verfahrensbearbeitung
Nach dem Baugesetzbuch (BauGB) besteht die Möglichkeit, Bebauungspläne der In
nenentwicklung aufzustellen. Diese Regelung in § 13a BauGB vereinfacht das Verfah
ren bei Bebauungsplänen, die der Wiedernutzbarmachung von Flächen, der Nachver
dichtung oder anderen Maßnahmen der Innenentwicklung dienen.

Bebauungspläne dürfen im beschleunigten Verfahren nur aufgestellt werden, wenn die
zulässige überbaubare Grundfläche nicht mehr als 20.000 m^ beträgt. Die zulässige
überbaubare Grundfläche des Bebauungsplanes liegt unterhalb dieses Schwellenwer
tes. Es handelt sich lediglich um die planungsrechtliche Absicherung eines annähernd
aufgesledelten innerörtlichen Gebietes. Somit handelt es sich um eine klassische
Maßnahme der Innenentwicklung.

Der vorliegende Bebauungsplan dient nicht zur Vorbereitung von Vorhaben, für die ei
ne Pflicht zur Durchführung einer Umweltprüfung besteht. Außerdem bestehen keiner
lei Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1(6) Nr.7b genannten Schutzgüter.

Der Bebauungsplan wird somit gemäß § 13a BauGB i.V.m. § 13 (3) BauGB ohne Um
weltprüfung nach § 2 Abs. 4 und ohne Umweltbericht nach § 2a aufgestellt. Eingriffe,
die auf Grund der Aufstellung des Bebauungsplans zu erwarten sind, gelten als im
Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 5 vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig.

Nach § 1a BauGB sind die Belange von Naturschutz und Landschaftspflege in die Ab
wägung einzustellen. Diese werden im gesamten Planungsprozess beachtet und es
wird diesen ausreichend Rechnung getragen.

5. Planinhaite
5.1 Art der baulichen Nutzung

Die Art der baulichen Nutzung wird entsprechend der westlich angrenzenden Nutzung
als allgemeines Wohngebiet gemäß § 4 BauNVO festgesetzt.

Dabei sind folgende Nutzungen zulässig:
- Wohngebäude
-  Anlagen für kulturelle und soziale Zwecke

Gemäß §1 Abs. 5 BauNVO sind folgende Nutzungen nicht zulässig:
-  Die der Versorgung des Gebietes dienenden Läden, Schank- und Speise

wirtschaften

-  Anlagen für kirchliche, gesundheitliche und sportliche Zwecke
-  Nicht störende Handwerksbetriebe

Die gemäß § 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässige Nutzung
-  Betriebe des Beherbergungsgewerbes
-  Sonstige nicht störende Gewerbebetriebe
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-  Anlagen für Verwaltungen
-  Gartenbaubetriebe

-  Tankstellen

sind nicht zulässig.

Für die Ansiedlung der ausgeschlossenen Nutzungen ergeben sich an zentralen Orten
besser geeignete Standorte. Der Gebietscharakter des allgemeinen Wohngebietes
bleibt durch die ausgeschlossenen Nutzungen weiterhin erhalten. Mit den getroffenen
Festsetzungen zur Art der baulichen Nutzung können entsprechende Wohngrundstü
cke für eine Einfamilienhausbebauung gebildet werden.

Der mit einem Geh- Fahr- und Leitungsrecht belegte Bereich wird entsprechend dem
bestehenden und rechtsgültigen Bebauungsplanes und entsprechend dem Bestand als
Gemeinbedarfsfläche für das Valentin-Heider-Gymnasium festgesetzt.

5.2 Maß der baulichen Nutzung
Das Maß der baulichen Nutzung wird durch die zulässige Grundflächenzahl (GRZ) und
die maximal zulässige Höhe der baulichen Anlagen jeweils als Höchstmaß festgesetzt.

Um eine dem Umfeld entsprechende Bebauung zu ermöglichen, wird eine GRZ von
0,4 festgesetzt. Zusätzlich darf die festgesetzte GRZ für Wege, Zufahrten, untergeord
nete Nebengebäude und Garagen gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO bis zu einer GRZ von
0,6 überschritten werden.

Die maximal zulässige Höhe der baulichen Anlagen wird durch die maximale Gebäu
deoberkante von 8,50 m incl. Dachaufbauten festgesetzt. Als Bezugspunkt werden die
angrenzenden Verkehrsflächen definiert (Stegmühlenweg bei Grundstück 1-3, Fahr
rechtsfläche bei Grundstück 4 - 5). Dies entspricht der wohnbaulichen Nachbarschaft,
so dass sich die geplante Bebauung städtebaulich in dessen Umfeld einfügt. Damit
können der umgebenden Bebauung angemessene Einfamilienhäuser errichtet werden.

5.3 Überbaubare Grundstücksflächen, Bauweise
Die überbaubare Grundstücksfläche wird durch die Festsetzung der Baugrenze be
stimmt. Zu den Erschließungsstraßen und den Nachbargrundstücken hält die Baugren
ze einen Abstand von 3,0 m. Lediglich beim Grundstück Nr. 5 hält die Baugrenze aus
Gründen der Ortsrandeingrünung einen entsprechend größeren Abstand zur angren
zenden Landschaft.

Es wird die offene Bauweise, sowie die Zulässigkeit von Einzelhäusern festgesetzt. Da
im Plangebiet dem westlichen Umfeld, sowie der Nachfrage entsprechend nur Einfa
milienhäuser gewünscht sind, wird die offene Bauweise wie folgt modifiziert. Die Länge
von Hauptgebäuden darf maximal 16,00 m betragen.

5.4 Wohneinheiten

Mit der Beschränkung der maximalen Wohneinheiten von 1 WE je Wohngebäude,
kann der Bezug zum Bestand hergestellt, und der Charakter des Einfamilienhauses
gewahrt werden. Gleichzeitig wird durch die maximal zulässigen Wohneinheiten die
Zahl der Fahrzeuge und der Verkehr im Stegmühlenweg möglichst gering gehalten
werden.
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5.5 Stellung der baulichen Anlagen
Um die Gebäude harmonisch in den Bestand einzufügen und die städtebauliche Ord
nung nicht zu stören, wird im Plangebiet die Hauptfirstrichtung festgesetzt.

5.6 Verkehrserschließung
Die verkehrliche Erschließung des Plangebietes erfolgt über den Stegmühlenweg. Die
Grundstücke 4 und 5 werden über einen öffentlichen Stich, welcher von dem beste
henden Wendehammer des Stegmühlenweges abzweigt, sowie im weiteren Verlauf
über ein Geh- Fahr- und Leitungsrecht auf dem Grundstück des Valentin-Heider-
Gymnasium erschlossen. Mit rund 5,30 m Straßenbreite (Stegmühlenweg) und dem
geplanten 4,00 m breiten Stich bzw. des Geh- und Fahrrechts, sind die Verkehrswege
für eine Einfamilienhausbebauung ausreichend dimensioniert.

5.7 Überdachte Stellplätze und Garagen
Um einen geordneten Straßenraum zu erhalten, sind Garagen und überdachte Stell
plätze nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen und in den hierfür gekenn
zeichneten Flächen zulässig.

Vor Garagen ist ein Stauraum von 5 Metern einzuhalten, so kann ein weiterer Stellplatz
auf den Grundstücken ermöglicht werden.

5.8 Grünordnerische Festsetzungen
Zur Sicherung des Orts- und Landschaftsbildes wird am nördlichen Gebietsrand ein
flächiges Pflanzgebot zur Eingrünung des Gebietes festgesetzt.

Zur Durchgrünung des Plangebietes setzt der Bebauungsplan je volle 300 m^ Grund
stücksfläche die Anpflanzung eines Laubbaumes aus der Artenliste 1 fest.

5.9 Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung
Bei Bebauungsplänen der Innenentwicklung kann von der Bearbeitung einer formalen
Umweltprüfung gemäß § 2a BauGB abgesehen werden. Gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 4
gelten in den Fällen des Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 Eingriffe, die auf Grund der Aufstellung
des Bebauungsplanes zu erwarten sind, als im Sinne des §1a Abs. 3 Satz 5 vor der
planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig. Eine Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung
ist demnach nicht notwendig.

5.10 Artenschutzrechtliche Beurteilung
Nach dem Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) sind wild lebende Tiere und Pflanzen
und ihre Lebensgemeinschaften als Teil des Naturhaushalts in ihrer natürlichen und
historisch gewachsenen Artenvielfalt zu schützen. Ihre Biotope und ihre sonstigen Le
bensbedingungen sind zu schützen, zu pflegen, zu entwickeln oder wiederherzustellen.

Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens wurde eine artenschutzrechtliche Untersuchung
durchgeführt. Es wurden zwei Übersichtsbegehungen, Jeweils am 11.05.2016 und am
28.06.2016 vorgenommen. Aufgrund der vorhandenen Strukturen (Gehölze, Saum
strukturen, Bestandsgebäude) im Plangebiet wurde dieses schwerpunktmäßig auf ein
Reptilien-, Vogel- und Fledermausvorkommen untersucht.

Die innerhalb des Plangebietes nachgewiesenen Vogelarten nutzen das Vorhabenge
biet höchstwahrscheinlich als Nahrungshabitat. Ein Brutvorkommen konnte nicht nach-

5
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gewiesen werden, wobei ein Brüten des Haussperlings im Schuppen oder an schlecht
einsehbaren Stellen an den Gebäuden sowie ein Brutvorkommen der Amsel im dichten

Efeubewuchs nicht ganz ausgeschlossen werden kann.

Ein Zauneidechsenvorkommen konnte nicht nachgewiesen werden. Das Plangebiet ist
aufgrund seiner Ausstattung nicht optimal geeignet als Zauneidechsenlebensraum.

Bzgl. eines Fledermausvorkommens wurden alle Altbäume auf Baumhöhlen als poten
tielle Fledermausquartiere untersucht. Dabei wurde lediglich an einer Hänge-Birke eine
bedingt geeignete Baumhöhle entdeckt. Allerdings sind die Höhlungen nicht sehr tief
und dazu stark der Witterung ausgesetzt.
Das Wohnhaus im südöstlichen Teil des Plangebietes besitzt keinen für Fledermäuse
geeigneten Dachboden, da dieser ausgebaut ist. Die an der Außenfassade angebrach
te Holzverschalung sowie der angrenzende Schuppen stellen potentielle Fledermau-
quartiere darf. Ein Vorkommen der Zwergfledermaus, die auf diese Art von Quartieren
angepasst ist, kann nicht ausgeschlossen werden.

Sonstige planungsrelevante Tierarten {z.B. Amphibien) können infolge der vorhande
nen Habitatstrukturen und der derzeitigen Nutzung im Plangebiet insgesamt ausge
schlossen werden.

Es besteht für die Amsel, die im Gebiet als potentieller Brutvogel vorkommt, keine
maßgebliche Beeinträchtigung für die Art, wenn bei den zu fällenden Bestandsbäumen
die Schutzzeiten der Vogelbrut eingehalten werden. (Schutzzeit zwischen März und
September).
Bei den weiter nachgewiesenen Vogelarten handelt es sich um Arten ohne Brutver
dacht, die ihre Kernreviere außerhalb des Plangebietes haben dürften.

Das Vorhabengebiet wird sicher von einigen Fledermausarten bei Jagdflügen frequen
tiert. Jedoch stellt das Plangebiet aufgrund seiner Größe und Ausstattung kein essenti
elles Jagdgebiet dar. Durch die Bebauung kommt es nicht zur Beeinträchtigung von
Leitlinien. Da die Holzverschalung an dem bestehenden Gebäude sowie der Schuppen
potentielle Fledermausquartiere darstellen, und ein Vorkommen nicht ausgeschlossen
werden kann, müssen diese vor einem Abriss genau auf ein Fledermausvorkommen
überprüft werden.

Der Verlust von Gehölzen ist innerhalb des Plangebietes, auf den Privatflächen zu
kompensieren. Durch die grünordnerischen Festsetzungen im Bebauungsplangebiet
(nördliche Gebietseingrünung, je volle 300 m^ Grundstücksfläche ist ein Laubbaum an
zupflanzen) wird der Gehölzverlust kompensiert.

5.11 Immissionsschutz

Kinderlärm, der von Tageseinrichtungen, Kinderspielplätzen und ähnlichen Einrichtun
gen hervorgerufen wird, gilt als sozial adäquat und zumutbar (§ 22 Abs. 1a BImSchG,
in Kraft getreten am 28. Juli 2011).
Die ggf. von dem angrenzenden Valentin-Heider-Gymnasium sowie dem Verkehrs
übungsplatz ausgehenden Immissionen sind somit hinzunehmen.
Nach Aussagen des Immissionsschutzes des LRA Lindau ist von dem östlich über der
Ludwig-Kick-Straße befindliche Sportstadion mit keinen neuen Lärmkonflikten zu rech
nen, da südlich des Sportplatzes bereits deutlich näher gelegene Immissionsorte in ei
nem allgemeinen Wohngebiet existieren. Die Nutzung des Kleinspielfelds an der Lud
wig-Kick-Straße ist bereits zeitlich beschränkt. Zu den Lärmimmissionen der Ludwig-
Kick-Straße wird im Rahmen des Aufstellungsverfahrens eine Prognose durch die Im
missionsschutzbehörde erfolgen.
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Da der Parkplatz des Valentin-Heider-Gymnasium auch außerhalb der Schulzeiten als
Auffangparkplatz sowie einmal im Jahr für das 3-tägige Lindauer Oktoberfest genutzt
wird, wurde eine schalltechnische Untersuchung durchgeführt. Der Parkplatz ist nach
Auskunft der Stadt Lindau nicht öffentlich gewidmet, so dass die Immissionsbewertung
nach der TA Lärm erfolgt. Der Betrieb des 3-tägigen Lindau Oktoberfestes wird nach
der Freizeitlärm-Richtlinie bewertet.

Genaue Zahlen der Fahrbewegungen pro Parkplatz liegen nicht vor. Zur Beurteilung
wurde daher die Parkplatzstudie des Bayer. Landesamt für Umweltschutz (6. Auflage,
Augsburg 2007) herangezogen. Auf der Grundlage dieser Annahme werden die Im
missionswerte der TA Lärm am nächstgelegenen relevanten Immissionspunkt im Plan
gebiet um mehr als 3 dB(A) unterschritten (Nachtzeit bis zu 11 Fahrbewegungen pro
Stunde). Es kommt durch die zulässige Nutzung im Plangebiet zu keiner Einschrän
kung der Parkplatznutzung. Allerdings würde eine Verdoppelung der Fahrbewegungen
in der lautesten Nachtstunde zu einer Ausschöpfung der Immissionsrichtwerte der TA
Lärm führen. Eine vollständige Entleerung aller 68 Parkplätze in derselben Nachtstun
de würde zu einer deutlichen Überschreitung der Immissionsrichtwerte der TA Lärm
führen. Es wäre dann durch die vorliegende Planung, vor allem zur Nachtzeit, nicht
mehr möglich, den Parkplatz als Ausweichparkplatz für Veranstaltungen zu nutzen. Da
der Parkplatz auch zur Nachtzeit uneingeschränkt nutzbar sein soll, wurde auf der
Grundlage einer worst case Berechnung von einer Vollentleerung des Parkplatzes
(=68 Fahrbewegungen) in derselben Nachtstunde ausgegangen. Dabei werden die
Immissionsrichtwerte der TA Lärm an dem südlichsten Grundstück (Bauparzelie 1) der
zukünftigen Bebauung um ca. 3 dB(A) überschritten. Demzufolge sind entsprechende
Immissionsschutzmaßnahmen vorzunehmen. Auf Grundlage der ermittelten Isophone
im Planbereich werden vom Schallgutachter immissionsschützende Maßnahmen for
muliert.

Maßnahmen:

Es dürfen keine schutzbedürftigen Nutzungen innerhalb der 40 dB(A)-lsophone im
Plangebiet errichtet werden.

Sollen dennoch schutzbedürftige Nutzungen innerhalb der 40 dB(A)-lsophone errichtet
werden, so sind für diesen Bereich die folgenden Festsetzungen erforderlich:

-  Es dürfen sich an den Ost- und Südfassaden keine Offenbaren Fenster für schutz

bedürftige Räume im Sinne der TA Lärm (Wohnräume, einschließlich Wohndielen,
Schlafräume, einschließlich Übernachtungsräume in Beherbergungsstätten und
Bettenräume in Krankenhäusern und Sanatorien, Büros usw.) befinden.

-  Offenbare Fenster von schutzbedürftigen Räumen im Sinne der TA Lärm (Wohn
räume, einschließlich Wohndielen, Schlafräume, einschließlich Übernachtungsräu
me in Beherbergungsstätten und Bettenräume in Krankenhäusern und Sanatorien,
Büros usw.) sind an den Ost- und Südfassaden nur dann zulässig, wenn durch eine
geeignete vorgelagerte Baumaßnahme (z.B. Laubengang, vorgehängte Glasfassa
de, Wintergärten usw.) der Beurteilungspegel vor dem Fenster des schutzbedürfti
gen Raumes um mindestens 10 dB(A) reduziert wird. Durch die vorgelagerte Bau
maßnahme darf kein neuer schutzbedürftiger Raum im Sinne der TA Lärm entste
hen.

Bei dem 1 mal jährlich stattfindenden, 3-tägigen Lindauer Oktoberfest, wird davon aus
gegangen, dass die Richtwerte der Freizeitlärm-Richtlinie für seltene Ereignisse an der
bestehenden Bebauung bislang eingehalten, bzw. ausgeschöpft werden. Durch das
Heranrücken der geplanten Bebauung ergibt die rechnerische Ermittlung, dass sich die
Immissionssituation für den Betrieb des Lindauer Oktoberfestes um ca. 4 dB(A) ver-
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schlechtert. Die Zulässigkeit von künftigen Veranstaltungen richtet sich nach dem je
weiligen Nutzungskonzept.

Durch die vorliegende Planung kommt es zu einer geringen Zunahme des Fahrver
kehrs auf dem Stegmühlenweg. Die erwartete Zunahme der Verkehrslärmemission
liegt in Anbetracht der Größe des Plangebietes voraussichtlich im Bereich von 1 bis 2
dB(A). Somit werden keine Wohngebiete oder Wohngebäude wesentlich durch den
planbedingten Fahrverkehr auf den öffentlichen Verkehrswegen beeinträchtigt.

5.12 Infrastrukturversorgung
Das Plangebiet kann an das Versorgungsnetz des Stegmühlenweges angeschlossen
werden. Die Kanäle zur Ableitung des Schmutzwassers sind dafür ausreichend dimen
sioniert. Die Stromversorgung erfolgt über das vorhandene Stromnetz. Da generell ein
sparsamer und rationeller Umgang mit Energie und der Einsatz von besonders effizien
ter Energieerzeugungs- und Verbrauchstechnologien angestrebt werden, ist die Instal
lation von Photovoltaik- und Solaranlagen auf den Dachflächen der Gebäude zulässig
und erwünscht.

5.13 Örtliche Bauvorschriften
Zur Gestaltung des Wohnbebauung im Plangebiet werden Gestaltungsanforderungen
nach Art. 81 der Bayer. Bauordnung (BayBO) als örtliche Bauvorschriften festgesetzt.
Die Gestaltungsanforderungen werden für die Dachgestaltung, Gestaltung der Gebäu
de, Stellplätze, Freiflächengestaltung und Einfriedungen festgesetzt.

6. Flächen- und Kostenangaben
6.1 Flächenbilanz

Gesamtfläche Geltungsbereich

davon Allgemeines Wohngebiet (WA)

Flächiges Pflanzgebot (Pfg.)

Verkehrsflächen

Geh- und Fahrrecht

ca. 2.762 m^ (100.0%)

ca. 2.404 m^ ( 87,0 %)

ca. 59 ( 2,1 %)

ca. 69 m^ (  2,5%)

08. 230 ( 8.3 %)
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1. Begutachtung
Die Stadt Lindau plant die 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 56 "Mädchengymnasium"

in Lindau für ein allgemeines Wohngebiet.

In unmittelbarer Nähe zum Plangebiet befindet sich in östlicher Richtung der Parkplatz des

Valentin-Heider-Gymnasiums, Der Parkplatz wird außerhalb der Schulzeiten als Auffang

parkplatz genutzt.

Zudem findet im Bereich des Parkplatzes einmal Im Jahr das 3-tägige Lindauer Oktoberfest

statt.

Es ist zu prüfen, ob durch die zulässigen Nutzungen schädliche Umwelteinwirkungen im Sin

ne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) verursacht werden und die Anforde

rungen an gesunde Wohnverhältnisse nach dem Baugesetzbuch (BauGB) erfüllt werden.

Hierzu wurde die BEKON Lärmschutz & Akustik GmbH beauftragt ein schalltechnisches

Gutachten zu erstellen.

TA Lärm (Parklärm)

Es werden die Immissionsrichtwerte der TA Lärm an den relevanten Immissionspunkten ein

gehalten.

Es werden die für ein Mischgebiet in der Parkplatzlärmstudie /R/ vorgegebenen Mindestab

stände zwischen schützenswerter Nutzung und PKW-Stellplätzen tagsüber und nachts ein

gehalten.

Freizeitlärm

Die Immissionssituation für den Betrieb des Lindauer Oktoberfestes verschlechtert sich

durch die heranrückende Wohnbebauung um ca. 4 dB(A).

Augsburg, den 01.07.2016

BEKON Lärmschutz & Akustik GmbH

Bearbeiter: Messstellenleiter:

I

Dipl.-Geogr. Thomas Pehl Dipl.-Ing. (FH) Johann Storr

• 51 viM« t.i fort/Mt i;
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2.

2.1 Situation und Aufgabenstellung
Die Stadt Lindau plant die 5, Änderung des Bebauungsplanes Nr. 56 "Mädchengymnasium"

in Lindau für ein allgemeines Wohngebiet.

In unmittelbarer Nähe zum Plangebiet befindet sich in östlicher Richtung der Parkplatz des

Valentin-Heider-Gymnasiums. Der Parkplatz wird außerhalb der Schulzeiten als Auffang

parkplatz genutzt.

Zudem findet im Bereich des Parkplatzes einmal im Jahr das 3-tägige Lindauer Oktoberfest

statt.

Methodisches Vorgehen

Die sich für die Bebauungsplanung ergebenden Auswirkungen für das Wohngebiet sollen

ermittelt und bewertet werden. Auf dieser Basis sind mögliche Festsetzungen für den Be

bauungsplan zu entwickeln.

Gewerbelärm

Nach Auskunft der Stadt Lindau ist der Parkplatz nicht öffentlich gewidmet /F/. Es erfolgt da

her die Berechnung und Bewertung der Nutzung des Parkplatzes nach der TA Lärm ML

Freizeltlärm

Es wird davon ausgegangen, dass durch den Betrieb des Oktoberfestes die Immissions

richtwerte der Freizeitlärm-Richtlinie /U/ für seltene Ereignisse an der bestehenden Bebau

ung bislang eingehalten bzw. ausgeschöpft werden. Es wird in einer exemplarischen Be

trachtung des Oktoberfestes aufgezeigt, wie sich die Immissionssituation durch die heranrü

ckenden schutzbedürftigen Nutzungen verändert.

2.2 Grundlagen
IN Entwurf zum Bebauungsplan Nr. 56 „Mädchengymnasium", S.Änderung, Stand:

09.05,2016, erhalten von Frau Haas vom Büro für Stadtplanung Zint & Häußler GmbH

per E-Mail am 24.05.2016

/B/ Bebauungsplan Nr. 56 „Mädchengymnasium", 4.Änderung, Stand: 20.09.2004

id Bebauungsplan Nr. 56 „Mädchengymnasium", 1 .Änderung, Stand: 03.05.1979

iüi Information über die Anzahl der PKW-Stellplätze, erhalten von Herrn Müller vom Land

ratsamt Lindau per E-Mail am 06.06.2016

/E/ Foto der Beschilderung des Parkplatzes, erhalten von Herrn Müller vom Landratsamt

Lindau per E-Mail am 06.06.2016

/F/ Informationen zu den Fahrbewegungen auf dem Parkplatz am Valentin-Heider-

Gymnasium, erhalten von Frau RIel von der Stadt Lindau per E-Mail am 08.06.2016

/G/ Telefonat mit Frau Riel vom Stadtbauamt der Stadt Lindau am 31.05.2016
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/H/ Telefonat mit Frau Maucher von der Abteilung „Öffentliche Sicherheit und Ordnung" der

Stadt Lindau am 06.06.2016

/I/ E-Mail zum Lindauer Oktoberfest, erhalten von Herrn Müller vom Landratsamt Lindau

per E-Mail am 0.06.2016

/J/ Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004

(BGBI. IS.2414)

/K/ 4. Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung -

BauNVO), vom 23. Januar 1990

/L/ Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen,

Geräusche. Erschütterungen und ähnliche Vorgänge, BImSchG - Bundes-

Immlssionsschutzgesetz, vom 26. September 2002 (BGBI. I S. 3830)

/M/ TA Lärm "Technische Anieitung zum Schutz gegen Lärm", vom 26.08.1998

/N/ DIN 18005-1; "Schalischutz im Städtebau, Teil 1: Grundlagen und Hinweise für die Pla

nung", Ausgabe Juli 2002 und Beiblatt 1 zur DIN 18005 Teil 1 Schallschutz im Städte

bau; Berechnungsverfahren; "Schalltechnische Orientierungswerte für die städtebauliche

Planung" Ausgabe: Mai 1987

/G/ DIN ISO 9613, Teil 2: "Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung Im Freien. Teil 2: All

gemeines Berechnungsverfahren", Ausgabedatum: 1999-10

/P/ VDI 2714: Schallausbreitung im Freien, Ausgabedatum: 1997-03

/Q/ VDI 2720, Blatt 1: Schallschutz durch Abschirmung im Freien, Februar 1991

/R/ Bayer. Landesamt für Umweltschutz (Hrsg.): Parkplatzlärmstudie 6. Aufl., Augsburg

2007

/S/ Sächsisches Landesamt für Umwelt und Geologie; Sächsische Freizeitlärmstudie - Hand

lungsleitfaden zur Prognose und Beurteilung von Geräuschbelastungen durch Veranstal

tungen und Freizeitanlagen, Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirt

schaft und Sächsisches Landesamt für Umwelt und Geologie, Abteilung Gebietsbezoge

ner Immissionsschutz, April 2006

m DIN 4109, "Schallschutz im Hochbau, Anforderungen und Nachwelse", vom November

1989

/U/ Länderausschuss für Immissionsschutz: "Freizeitlärm-Richtlinie", Stand 06.03.2015

2.3 Örtliche Gegebenheiten
Das Gelände ist annähernd eben und es bestehen keine natürlichen Abschirmungen.

i-yi Di r 1; !■ i-
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2.4 Beschreibung der untersuchten Immissionspunkte
Die Lage der Immissionspunkte ist der Anlage 9.2 zu entnehmen.

Es wurden die Lärmimmissionen an folgenden Immissionspunkten ermittelt:

IP Beschreibung FI.Nr. Nutz.

iRW

Gewerbe

ta na

IP01-NO Plangebiel, unbebaut 219 WA 55 40

iP02-SO Plangebiet, unbebaut 219 WA 55 40

Tabelle 1: Beschreibung der untersuchten Immissionspunkte

Legende: IP : Immissionspunkt
FI.Nr. : Flurnummer

Nütz. : Bauliche Nutzung
IRW : Immissionsrichtwerte der TA Lärm

WA ; allgemeines Wohngebiet
Alle Pegel in dB(A)

Einzelne kurzzeitige Geräusche dürfen die Immissionsrichtwerte der TA Lärm am Tage um

nicht mehr als 30 dB(A) und in der Nacht um nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten.

Die Lage sowie die Einstufung der baulichen Nutzung der Gebäude im Plangebiet wurde

dem Entwurf zum Bebauungsplan Nr. 56 „Mädchengymnasium" IN entnommen.

Es wurden zur Bewertung der Lärmimmissionen die Immissionsrichtwerte der TA Lärm an

stelle der Orientierungswerte des Beiblattes 1 zur DIN 18005 herangezogen. Die Orientie

rungswerte des Beiblattes 1 zur DIN 18005 stimmen mit den Immissionsrichtwerten der

TA Lärm für ein allgemeines Wohngebiet überein.

Es sind die jeweiligen Ausrichtungen der Fassaden mit N = Nord. W = West, S = Süd und

O = Ost bezeichnet.

Gewerbe

Die immissionsrichtwerte beziehen sich auf folgende Zeiten:

Bezeichnung von bis

tags (ta) 06.00 Uhr 22.00 Uhr

nachts (na) 22.00 Uhr 06.00 Uhr

Tabelle 2: Beurteilungszeiträume

Maßgeblich für die Beurteilung der Nacht ist die volle Nachtstunde im Zeitraum von

22.00 Uhr bis 06.00 Uhr mit dem höchsten Beurteiiungspegei.

Für folgende Zeiten ist in Gebieten nach TA Lärm Nummer 6.1 Buchstaben d bis f (aiigemei-

nes Wohngebiet, reines Wohngebiet, Kurgebiet, Krankenhäuser, Pflegeanstalten) bei der

Ermittlung des Beurteilungspegels die erhöhte Störwirkung von Geräuschen durch einen Zu

schlag zu berücksichtigen. Der Zuschlag beträgt 6 dB.
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Bezeichnung von bis

an Werktagen
06.00 Uhr 07.00 Uhr

20.00 Uhr 22.00 Uhr

an Sonn-und

Feiertagen

06.00 Uhr 09.00 Uhr

13.00 Uhr 15.00 Uhr

20.00 Uhr 22.00 Uhr

Tabelle 3: Ruhezeiten

2.5 Berechnungs- und Bewertungsgrundlagen
Die Mittelungspegel wurden mit dem Schaliausbreitungsberechnungsprogramm SOUND

PLAN berechnet.

Gewerbelärm

Die Berechnung der Mittelungspegel erfolgte nach der TA Lärm "Technische Anleitung zum

Schutz gegen Lärm". Dabei wurden Beugungen, Dämpfungen und Reflexionen mit berück

sichtigt.

Die Mittelungspegel wurden nach der DIN ISO 9613 /N/ ermittelt. Die meteorologische Kor

rektur Co wurde für den Zeitraum von 06:00 Uhr bis 22:00 Uhr mit 2 und von 22:00 Uhr bis

06:00 Uhr mit 1 angesetzt.

Freizeitlärm

Die Berechnung der Mittelungspegel erfolgte nach der Richtlinie VDI 2714 "Schallausbrei

tung im Freien" und VDI 2720 "Schallschutz durch Abschirmung im Freien".

Die Mittelungspegel wurden mit dem Schallausbreitungsberechnungsprogramm SOUND

PLAN berechnet. Dabei wurden Beugungen, Dämpfungen und Reflexionen mit berücksich

tigt.

C'ii 'li 1 s'V ■» 't v
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3. TA Lärm

3.1 Ausgangsdaten
Die Lage der einzelnen Schallquellen Ist der Anlage 9.2 zu entnehmen.

Die Anzahl der PKW-Stellplätze wurde uns vom Landratsamt Lindau mitgeteilt /D/.

3.1.1 Parkvorgänge
Die Berechnung der durch die Parkvorgänge verursachten Lärmemissionen erfolgte nach

der Parkplatzlärmstudie /RI.

Es wurde für die Parkplätze der Schallleistungspegel für eine Fahrbewegung pro Parkplatz

und Stunde berechnet. Die Korrektur erfolgte dann entsprechend der Anzahl der Fahrbewe

gungen pro Parkplatz und Stunde in den jeweiligen Beurteilungszeiträumen.

Bezeichnung Lw\o B f Kd K, KpA Ksiro Z Lu\a

PKW-PV 63,0 68 1.00 4.4 4 0 0,0 0 71,4

Tabelle 4: Ausgangswerte für den Parkplatzverkehr

Legende; LwA.d Ausgangsschailleistungspegel
B

f

Kd

K,

KpA

Ksiro
Z

Lwa
PV

Bezugsgröße
Stellplätze je Einheit der Bezugsgröße
Durchfahranteil

Taktmaximalzuschlag
Zuschlag für Parkplatzart
Zuschlag für Oberfläche der Fahrgassen
Zuschlag für Nutzungsart, z.B. 3 dB für 2 Parkvorgänge pro Nutzung
Schall leistungspegel
Parkvorgang

Alle Pegel in dB(A)

In der Tabelle 4 werden die Ausgangswerte für die Schallleistungspegel der einzelnen Park

plätze aufgeführt. Diese beziehen sich auf eine An- oder Abfahrt pro Stellplatz und Stunde.

3.1.2 Schallleistungspegel der Emittenten
In der nachfolgenden Tabelle werden die relevanten Schallleistungspegel aufgeführt:

Schallquelle
Höhe Lw" 1 oder S Lw

m dB(A) m,m^ dB(A)

PKW-PV 0,5 37,4 2507 71,4

Tabelle 5: Schallleistungspegel der betriebsspezifischen Emittenten

Legende Lw' Längenbezogener bzw. flächenbezogener Schallleistungspe
I oder S

Lw

Höhe

PV

gel
Länge bzw Fläche der Schallquelle
Schallleistungspegel
Höhe über Grund in m

Parkvorgarig

Alle Pegel in dB{A)

In der Tabelle 5 werden die Schallleistungspegel aufgeführt, die sich bei einem durchgehen

den Betrieb der Schallquelle bzw. bei einer Einwirkung pro Stunde ergeben.
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Die Korrektur für Schallquellen hinsichtlich der Betriebsdauer bzw. Anzahl der Vorgänge pro

Beurteilungszeitraum erfolgt auf Basis der Angaben in der Tabelle 7. In der Tabelle in der

Anlage 9.3 ist der Korrektunwert in der Spalte dLw aufgeführt.

3.1.3 Anzahl der Vorgänge
Es liegen laut der Stadt Lindau keine belastbaren Zahlen zu den PKW-Fahrbewegungen auf

dem Parkplatz vor /F/.

Die Anzahl der PKW-Fahrbewegungen wurde daher auf Grundlage der Parkplatzlärmstudie

/R/ ermittelt. Es wurde für einen P&R-Parkplatz (gebührenfrei, stadtnah) von folgenden Be

wegungen pro Stellplatz und Stunde ausgegangen:

Parkplatz 8 Bew, pro STP und h

Bezeichnung n ta(ar) ta(ir) INS na

PKW-PV 68 0,30 0,30 0,16 0,06

Tabelle 6: Bewegungen pro Stellplatz und Stunde

Legende; B : Bezugsgröße, hier Anzahl der Stellplätze
STR : Stellplatz
h  ; Stunde

ta (ar) tagsüber (außerhalb der Ruhezeit)
ta (ir) tagsüber (innerhalb der Ruhezeit)
INS ; lauteste Nachtstunde

In der folgenden Tabelle sind die Einwirkzeiten und die Anzahl der Einwirkungen aufgeführt.

Quelle

Zeitraum
Einheit

c

außRZ
2232-,

2342-

9
o
o

N

9

o

9

O i0340-
1

m

3
o

0560-  .
PKW Vorgang 62 266 5 5 5 5 5 5 5 11

Tabelle 7: Anzahl der betriebsspezlfischen Ereignisse

Legende; in RZ Innerhalb der Ruhezeiten

auß RZ

INS

Außerhalb der Ruhezeiten

lauteste Nachtstunde

Bei der Angabe "Stunden" wird die reine Einwirkzeit in Stunden in den einzelnen Beurtei

lungszeiträumen tagsüber von 06:00 Uhr bis 22:00 Uhr und nachts von 22:00 Uhr bis

06:00 Uhr angegeben. Bei der Angabe "Vorgang" wird z.B. die Anzahl der Fahrbewegungen

innerhalb des jeweiligen Zeitraumes angegeben.

Für Gebiete nach TA Lärm Nummer 6.1 Buchstaben d bis f (allgemeines Wohngebiet, reines

Wohngebiet, Kurgebiet. Krankenhäuser, Pflegeanstalten) ist zwischen den Zeiträumen tags

über außerhalb der Ruhezeit "auß RZ" (07:00 Uhr bis 20:00 Uhr) und tagsüber innerhalb der

Ruhezeit "Ruhez." (06:00 Uhr bis 07:00 Uhr und 20:00 Uhr bis 22:00 Uhr) zu unterscheiden.

Dabei ist es unerheblich zu welcher Uhrzeit die Einwirkung innerhalb des jeweiligen Zeitrau

mes stattfindet.

Nachts ist die lauteste Nachtstunde (INs) ausschlaggebend.
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3.2 Bewertung der Beurteilungspegel
In der nachfolgenden Tabelle werden die berechneten Beurteilungspegel den für Gewerbe-

tärmimmissionen vorgegebenen Immissionsrichtwerten der TA Lärm gegenübergestellt:

IP HR
IRW BP Bewertung

ta na ta na ta na

1P01-NO NO 55 40 40,9 36,3 + +

IP02-SO SO 55 40 38,7 34,0 + +

Tabelle 8: Bewertung der Beurteilungspegel für Gewerbelärmimmissionen

Legende: IP : Immissionspunkt
IRW : Immissionsrichtwerte der TA Lärm

BP : Beurteiiungspegel
Bewertung :"+" bedeutet Einhaltung

"Zahl" entspricht Betrag der Überschreitung
Alle Pegel in dB(A)

Der Tabelle 8 sind die berechneten Beurteilungspegel zu entnehmen. Es werden die Immis-

sionsrichtwerte der TA Lärm an den relevanten immissionspunkten eingehalten (Berechnung

siehe Anlage 9.3).

3.3 Spitzenpegel
Tagsüber

Die In der Parkplatzlärmstudie /R/ vorgegebenen Mindestabstände zwischen schützenswer

ter Nutzung und PKW-Stellplätzen mit Nutzung tagsüber liegen bei unter 1 m.

Diese Abstände werden hier eingehalten.

Nachts

Die in der Parkpiatzlärmstudie /R/ vorgegebenen Mindestabstände zwischen schützenswer

ter Nutzung und PKW-Stellplätzen mit Nutzung nachts liegen bei 28 m für ein allgemeines

Wohngebiet.

Diese Abstände werden hier eingehalten.
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4. Freizeitlärm
Auf dem Parkplatz am Vaientin-Heider-Gymnasium findet nach Angaben der Stadt Lindau

einmal im Jahr das 3-tägige Lindauer Oktoberfest statt /H/.

Es liegen keine detaillierten Angaben zu den einzelnen Lärmquellen während des Oktober

festes vor. Es erfolgt daher im Rahmen einer typisierenden Betrachtung eine Abschätzung

der Veränderung der Immissionssituation durch die heranrückende Wohnbebauung im Ver

gleich zur bestehenden Bebauung.

Die Lage der Immissionspunkte der bestehenden Bebauung (IP Bestand) sind der Anlage

9.2 zu entnehmen.

Die Schutzwürdigkeit der bestehenden Bebauung (allgemeines Wohngebiet) wurde der 1.

Änderung /C/ und der 4. Änderung /B/ zum Bebauungsplan Nr. 56 „Mädchengymnasium"

entnommen.

Die Schutzwürdigkeit der heranrückenden Bebauung ist mit „allgemeinem Wohngebiet" die

gleiche wie an der bestehenden Bebauung. Die Immissionssituation verschlechtert sich da

her lediglich durch die kürzere Entfernung zum Festgeiände des Oktoberfestes.

Es wurde rechnerisch ermittelt, dass sich die Immissionssituation für den Betrieb des Lin

dauer Oktoberfestes durch die heranrückende Wohnbebauung um ca. 4 dB{A) verschlech

tert.

5. Planbedingter Fahrverkehr
Die Erschließung des Plangebietes erfolgt über den Stegmühlenweg.

Es ist durch die vorliegenden Planungen lediglich mit einer geringfügigen Zunahme des

Fahrverkehrs auf dem Stegmühlenweg zu rechnen.

Die erwartete Zunahme der Verkehrslärmemissionen liegt in Anbetracht der Größe des

Plangebietes voraussichtlich im Bereich von 1 bis 2 dB(A). (Bewertung siehe Begründung

unter Punkt 7.2).

6. Qualität der Prognose
Die sich aufgrund der Rechenoperationen ergebende Relevanzbreite liegt unter 1 dB(A).
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7. Textvorschläge für den Bebauungsplan
Entsprechend dem Bericht mit dem Titel "Schalltechnische Untersuchung zur 5. Ände

rung des Bebauungsplanes Nr. 56 "Mädchengymnasium" in Lindau" der BßKON

Lärmschutz <S Akustik GmbH mit der Bezeichnung "LA16-169-G01.docx" vom

01.07.2016 können folgende Texte als Festsetzung und Begründung übernommen

werden.

Hinweise für die Übernahme in die Planzeichnung und in den Textteil:

- Folgende Normen sind bei der Auslegung bereitzuhalten:

- DIN 4109, „Schallschutz im Hochbau", Ausgabe November 1989

- DIN 18005-1. "Schallschutz im Städtebau, Teil 1. Grundlagen und Hinweise

für die Planung", Ausgabe Juli 2002

- Beiblatt 1 zur DIN 18005 Teil 1 Schallschutz im Städtebau; Berechnungs

verfahren: "Schalltechnische Orientierungswerte für die städtebauliche Pla

nung" Ausgabe Mai 1987

-  In der Satzung ist zu ergänzen, wann und wo die Normen gemeinsam mit dem

Bebauungsplan eingesehen werden können.

7.1 Satzung
Zugänglichkeit der Normen, Richtlinien und Vorschriften

Alle Normen und Richtlinien können bei der \A/ann wo zusammen mit

den übrigen Bebauungsplanunterlagen eingesehen werden.

Die genannten Normen und Richtlinien sind beim Deutschen Patentamt archivmäßig

gesichert hinterlegt.

Die genannten Normen und Richtlinien sind bei der Beuth-Verlag GmbH, Berlin, zu beziehen

(Beuth Verlag GmbH, Burggrafenstraße 6, 10787 Berlin).

Die ZTV-Lsw 06 ist zu beziehen bei: FGSV Verlag GmbH, Wesselinger Straße 17, 50999

Köln,

Die genannten Normen, Richtlinien und sonstige Vorschriften können auch bei der BEKON

Lärmschutz & Akustik GmbH (Schaezierstraße 9, 86150 Augsburg, Tel. 0821-34779-0) nach

Voranmeldung kostenlos eingesehen werden.


